




daher bereits Gegenstand erster Schiedsstellen- und Sozial- 

gerichtsverfahren. Angesichts der deutlichen Absage des 

Gesetzgebers an die bisherige Verhandlungsstrategie der 

Kostenträger ist aber davon auszugehen, dass der externe 

Vergleich als „Zwangsinstrument“ der Vergütungsbemessung 

ausgedient hat.

 

Fazit
Seit Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgeset-•	

zes darf der externe Vergleich nur noch dann angewen-

det werden, wenn sowohl die Kostenträger als auch der 

Einrichtungsträger dies wünschen. 

Damit ist das derzeitige Verhandlungsdiktat der Kosten-•	

träger weitgehend durchbrochen.

Sofern ein Träger den externen Vergleich ablehnt, sollte •	

er daher auf einer Verhandlung anhand seiner konkreten 

Kalkulationsdaten bestehen.

Angesichts der klaren gesetzlichen Neuregelung sollten •	

bei Widerstand der Kostenträger gegen die Neube-

stimmungen die Schiedsstelle und gegebenenfalls an-

schließend die Sozialgerichte angerufen werden.
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Mit Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes 

zum 1. Juli 2008 hat der Gesetzgeber bei den Regelungen zur 

Pflegesatz- und Entgeltverhandlungen für Einrichtungen der 

Altenpflege eine Abkehr vom starren „externen Vergleich“ voll-

zogen, wie ihn die Pflegekassen in den vergangenen Jahren 

praktiziert haben. Ein externer Vergleich ist künftig nur noch 

möglich, wenn beide Verhandlungsseiten dies wünschen. 

Dem Verhandlungsdiktat der Pflegekassen will der Gesetzge-

ber damit endgültig einen Riegel vorschieben. Bei künftigen 

Verhandlungen können sich daher für die Träger stationärer 

Pflegeeinrichtungen wieder interessante Spielräume ergeben, 

die dazu führen können, dass sich sowohl bei der Personalaus-

stattung als auch bei der Vergütungsbemessung notwendige 

Verbesserungen leichter als bisher durchsetzen lassen.  

In der derzeitigen Verhandlungspraxis freilich zeigen sich 

noch keine einschneidenden Veränderungen: Pflegekassen 

und Sozialhilfeträger versuchen nach wie vor, ihr Verhand-

lungsdiktat mittels externem Vergleich auch dann durchzu-

setzen, wenn ein Träger den externen Vergleich ablehnt und 

auf einer Verhandlung auf der Basis konkreter Kalkulations-

daten besteht. Die Auswirkungen der Neuregelungen sind 

Pflegesatz- und Entgeltver-
handlungen leichter durch Re-
form der Pflegeversicherung?
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Wirtschaftliche Schieflagen von Organisationen zeich-

nen sich fast immer durch eine unsichere Informationslage 

aus. Dies ist umso verhängnisvoller, als dass in kurzer Zeit die 

richtigen Entscheidungen über Sanierung, Aufgabe oder Wei-

terführung von Aufgabenfeldern getroffen werden müssen, 

während sich die Organisationen in Insolvenznähe befinden. 

Dies stellt – je nach Rechtsform – für die Geschäftsführer bzw. 

Vorstände der Organisationen ein Haftungsrisiko dar.

Unter Zeitdruck muss hier ein schneller finanzieller Über-

blick verschafft, liquiditätssichernde Maßnahmen definiert 

und ein umsetzbarer Sanierungsplan erstellt werden. Es müs-

sen diverse – rechtlich und betriebswirtschaftlich belastbare 

– Verhandlungen mit Kunden, Lieferanten, Banken und Mit-

arbeitern geführt und in Vereinbarungen umgesetzt werden. 

Und dies zumeist in einer Phase, in der die Organisation be-

reits einiges an Vertrauen eingebüßt hat. 

Die erfolgreiche Bewältigung dieser Phase unter dem 

bestehenden inhaltlichen, finanziellen und zeitlichen Druck 

erfordert zugleich Expertenwissen in den Bereichen Finanz-

analyse, Restrukturierungen, Unternehmensbewertung, Wirt-

schaftsprüfung, Arbeits-, Vertrags-, Gesellschafts-, Sozial- und 

Insolvenzrecht etc. gepaart mit einem Branchenwissen über 

Praxisbeispiel 2 
der bisherigen Zusammenarbeit
Insolvenznahe Restrukturierungsberatung

Best Practices und das Machbare in der Sozialwirtschaft. In 

diesen Bereichen blicken Schomerus und Partner sowie rosen-

baum nagy auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurück.

In einem Fall wurde im Rahmen der Wirtschaftsprüfung 

deutlich, dass die Organisation vor einer existenziellen Her-

ausforderung steht und eine Bilanz unter going-concern-As-

pekten nicht testiert werden kann. Der vorliegende Liquidi-

täts- und Sanierungsplan war nicht ausreichend fundiert und 

musste entsprechend überarbeitet werden. Zeitgleich wurde 

die angewandte Vergütungssystematik durch diverse Klagen 

von Mitarbeitern untergraben und drohte die Situation wei-

ter zu verschlechtern, und die Liquidität konnte nur durch die 

Zuführung weiterer externer Mittel aufrechterhalten werden. 

Hier stellte sich für den Träger die Frage, ob und wie eine Insol-

venz vermieden werden kann. Innerhalb kürzester Zeit wurde 

durch Schomerus und Partner und rosenbaum nagy ein be-

lastbarer Sanierungsplan erstellt und der Auftraggeber bei 

diversen Verhandlungen unterstützt. Anschließend erfolgte 

eine intensive Begleitung im Rahmen der Umsetzung.
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wesentliche Posten, Veränderungen und Entwicklungen 

eingegangen wird,

Hinweise zu Themen des Gemeinnützigkeitsrechts, die •	

sich im Rahmen der Abschlussprüfung ergeben haben.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen Problemlösungen durch 

Spezialisten in den Bereichen Arbeitsrecht, IT-Recht, Ge-

werblichen Rechtsschutz, IT-Beratung und -Revision sowie 

Insolvenzrecht/-verwaltung.

Gute Lösungen 
entstehen besser im Team.

Jeder unserer Mandanten wird persönlich durch einen 

Partner betreut, der für ihn direkt verantwortlich ist und die 

Abläufe zielgerichtet und effizient steuert. Dieser Partner ist 

Branchenkenner und steht mit seinem Know-how für alle 

anstehenden Fragen zur Verfügung. Über 100 Mitarbeiter, 

davon nahezu ein Drittel Berufsträger (Wirtschaftsprüfer, 

Rechtsanwälte, Steuerberater), sowie zahlreiche Fachmitar-

beiter mit wirtschaftswissenschaftlicher und rechtlicher Aus-

bildung unterstützen unsere Partner bei ihrer Arbeit.

Sozialwirtschaft mit Erfolg.
Wirtschaftlicher Erfolg setzt die Schaffung eines professi-

onellen Fundaments voraus. Ziel muss deshalb sein, die (steu-

erbegünstigte) Tätigkeit aus einer rechtlich, steuerlich und 

betriebswirtschaftlich optimalen Struktur heraus anzubieten.

Wir unterstützen Sie beim Aufbau einer leistungsstar-

ken wettbewerbsfähigen Struktur Ihrer Einrichtung. Unsere 

langjährige Erfahrung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 

Besteuerung und Umwandlung von steuerbegünstigten Or-

ganisationen verbunden mit umfassendem Know-how im 

Vereins-, Stiftungs- und Gesellschaftsrecht ermöglicht eine 

umfassende Betreuung aus einer Hand. Entscheidend ist 

für uns, dass Ihnen unsere Arbeit einen zusätzlichen Nutzen 

bringt. Dieser kann sich z. B. bei einer Abschlussprüfung in 

folgenden Bereichen ergeben:

Erkennen von Verbesserungspotenzialen in der Aufbau- •	

und Ablauforganisation und zeitnahe Kommunikation 

an die Verantwortungsträger,

Adressatenorientierte Kommentierung der Vermögens-, •	

Finanz- und Ertragslage im Prüfungsbericht, in dem auf 

unserer Tätigkeit. Wir haben langjährige Erfahrung in der Prü-

fung und Beratung von gemeinnützigen und vielen anderen 

steuerbegünstigten Einrichtungen aus der Sozialwirtschaft. 

Wir prüfen und beraten bundesweit Wohlfahrtsverbände auf 

Bundes-, Landes- bzw. Diözesan- und Kreisebene, Alten- und 

Pflegeheime, Krankenhäuser, Stiftungen und sonstige Ein-

richtungen. Einige unserer gemeinnützigen Mandanten sind 

– auch im bundesweiten Vergleich – große Träger.
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Schomerus & Partner, Steuerberater Rechtsanwälte Wirt-

schaftsprüfer, und die Hamburger Treuhandgesellschaft 

Schomerus & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beraten 

Einrichtungen und Unternehmen aller Größenordnungen und 

Rechtsformen in rechtlichen und steuerlichen Angelegenhei-

ten und erbringen darüber hinaus alle Dienstleistungen einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Wurzeln der Unterneh-

men gehen bis in das Jahr 1924 zurück.

Der Bereich Sozialwirtschaft bildet einen Schwerpunkt 

Schomerus –  
Wir prüfen, beraten und  
begleiten unsere Mandanten.
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den anderen abzuheben. So bietet eine Fokussierung auf 

ein bestimmtes Krankheitsbild, die Möglichkeit das eigene 

Profil zu schärfen. Das hilft der Zielgruppe dabei, sich zu ent-

scheiden. Somit kann die Spezialisierung unter bestimmten 

zu prüfenden Rahmenbedingungen ein sehr wirkungsvoller 

Ansatzpunkt der Produktausrichtung sein.

Praxisbeispiel 2: Wirkungsfeld Produkt
Das Christianenheim in Erfurt ist eines der ersten bundes-

weiten Häuser, das sich im Rahmen eines Modellprojekts der 

spezialisierten Betreuung Demenzkranker in Hausgemein-

schaften angenommen hat. Demenzerkrankungen gelten in 

Deutschland als eine der Hauptursachen für Pflegebedürftig-

keit im Alter. Allein in Thüringen leiden nach Schätzungen des 

Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) rund 

30.000 Menschen an Demenz. Mit dem Umbau eines Neben-

gebäudes des DRK-Christianenheims entstand eine innovative 

Wohnform mit modernen Einzelzimmern und Gemeinschafts-

räumen, die neben einer hohen Qualität der Pflege ein hohes 

Maß an Selbständigkeit der rund 24 Bewohner garantiert.

Wirkungsfeld 3: „Zielgruppe“
Jeder Anbieter sollte seine Zielgruppe so genau wie 

möglich kennen. Er sollte wissen, welche Bedürfnisse sie hat 

und er sollte wissen, wo er seine Zielgruppe antreffen kann. 

Der Erfolg und das langfristige Überleben einer Einrichtung 

am Markt hängt nicht zuletzt davon ab, wie gut man seine 

Zielgruppe versteht und beobachtet, um auf veränderte Be-

dürfnisstrukturen mit entsprechenden Angebotsanpassun-

gen zu reagieren.

Ein Bedürfnis, das immer wichtiger wird, ist das Informa-

tionsbedürfnis: Unter den schier unüberschaubaren Pflege-

angeboten das Richtige zu finden und dabei noch zu verste-

hen, welche Dienstleistung wie finanziert werden kann, ist 

für Laien kaum möglich. Ein Träger, der das Informations-

bedürfnis und damit seine Zielgruppe ernst nimmt, wird im 

Praxisbeispiel 3 beschrieben.

Praxisbeispiel 3: Wirkungsfeld Zielgruppe
Die Caritas Dortmund bietet mit ihrem Service-Center 

mitten in der Dortmunder Innenstadt ein zentrales Informa-

Wirkungsfeld 1: „Prozesse“
„Smart-Shopper“ nennt man diejenigen Kunden, die sich 

Dutzende von Angeboten einholen, bevor sie sich für einen 

Anbieter entscheiden. Angehörige, die für ihren Vater oder 

ihre Mutter einen Heimplatz suchen, gehören in der Regel 

nicht zu dieser Gruppe. Zwar ist auch hier der Preis ein Haupt-

entscheidungskriterium, aber die Angehörigen schauen sich 

normalerweise nicht zehn Einrichtungen an, bis sie sich auf 

einen Anbieter festlegen. Oft besuchen die Interessenten 

nur eine einzige Einrichtung. Wenn diese überzeugt, dann 

wird der Heimvertrag unterschrieben. Ein Grund hierfür ist 

der zeitliche und psychische Druck: Meist wird die Entschei-

dung für den Umzug in ein Heim sehr kurzfristig getroffen 

und die Angehörigen haben ein latent schlechtes Gewis-

sen, weil sie ihre Verwandten „weggeben“. Wenn der erste 

Anbieter ein faires Preis-Leistungsangebot bietet und das 

notwendige Gefühl von Vertrauen und Sicherheit vermittelt, 

dann sind die Angehörigen in der Regel froh, nicht weitersu-

chen zu müssen. Daher ist es von größter Wichtigkeit, einen 

einmal Kontakt aufnehmenden Interessenten zu binden und 

ihn zielgerichtet bis zum Vertragsschluss zu führen.

Praxisbeispiel 1: Wirkungsfeld Prozesse
Auf den Internetseiten der Altenpflegeeinrichtung „Resi-

denz am Dom“ hat der Interessent die Möglichkeit, sich über 

ein kleines Video die Einrichtung direkt anzuschauen bzw. 

sich ein Bild von der Pflegephilosophie zu machen. Neben 

dem klassischen Wunsch nach der Zusendung von Informati-

onsmaterial bietet das Kontaktformular auch die Möglichkeit, 

für weitere Informationen bzw. ein Beratungsgespräch ange-

rufen zu werden. Darüber hinaus hat der Interessent sofort 

die Möglichkeit, sich per Mausklick über die Anzahl der freien 

Plätze in den einzelnen Betreuungssparten zu informieren.

Wirkungsfeld 2: „Produkt“
In der schwierigen Situation, in der sich Angehörige oft 

bei der notwendigen Entscheidung für ein Altenpflegeheim 

befinden, erscheint ein Heim so gut bzw. so schlecht wie ein 

anderes. Den Entscheidern fehlt in der Situation schlichtweg 

die Zeit und Ruhe, sich intensiv mit den Vor- und Nachtei-

len einer jeden Einrichtung auseinander zu setzen. In einem 

solchen Umfeld kann eine Spezialisierung helfen, sich von 

ckelten „Vertriebsfragebogen“ erhoben werden. Hier werden 

u.a. folgende Fragestellungen thematisiert: 

Was passiert, wenn ein Interessent anruft, um nach  •	

einem freien Zimmer zu fragen? 

Wie schnell reagieren wir? •	

Machen wir es unseren Ansprechpartnern so einfach wie •	

möglich? 

Sind wir flexibel bei der Patientenabholung?•	

Wie strukturiert erfassen wir Interessentendaten?•	

Haben wir einen Standardablaufplan für Hausbesichti-•	

gungen?

Es reicht jedoch nicht aus, nur zu überlegen, ob man hin-

sichtlich der identifizierten Ansatzpunkte gut oder schlecht 

abschneidet. Um in möglichst kurzer Zeit die wirkungsvolls-

ten Ansatzpunkte hinsichtlich einer besseren Auslastung he-

rauszufiltern, muss man sich noch eine zweite Frage stellen: 

Wenn ich meine Leistung im Bezug auf den jeweiligen Ansatz-

punkt verbessere, mit welcher Wahrscheinlichkeit verbessere 

ich dann auch die Neukundengewinnung?

Durch die Kombination der beiden Faktoren „Ist-Perfor-

mance“ und „Kundengewinnungspotenzial“ pro Ansatzpunkt 

entsteht ein einfaches Modell, das strukturiert aufzeigt, wel-

che Marketing- und Vertriebsmaßnahmen am erfolgverspre-

chendsten bearbeitet werden können und daher die größte 

Handlungsnotwendigkeit aufweisen. Auf Basis dieses Modells 

muss dann geklärt werden, mit Hilfe welcher Maßnahmen die 

hoch priorisierten Ansatzpunkte bearbeitet werden sollen. 

Auch dabei unterstützt das Werkzeug „Vertriebsfragebogen“: 

Für jeden Ansatzpunkt werden mögliche Maßnahmen aufge-

führt. 

Wichtig ist aus unserer Sicht, dass bei all diesen Überle-

gungen die Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtung schon früh 

integriert werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die 

geplanten Maßnahmen auch zeitnah und effizient umgesetzt 

werden.

Zur Illustration unseres Analyseansatzes stellen wir Ihnen 

im Folgenden die von uns identifizierten Wirkungsfelder für 

die Marketing- und Vertriebsarbeit in der Altenhilfe anhand 

von Beispielen im Detail vor:

3838

Markt- und Wettbewerbsorientierung werden für die 

Einrichtungen der Altenhilfe zunehmend wichtiger. Mehr als 

10 Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung kämpfen 

alteingesessene Sozialstationen mit schwindenden Kunden-

zahlen und Seniorenheime sind mit geringer werdenden Be-

legungszahlen konfrontiert. Und das, obwohl die Anzahl der 

über 80-jährigen kontinuierlich ansteigt. 

Ursache für den Kundenrückgang ist u.a. der Eintritt von 

privaten Anbietern in das Altenhilfesegment. Dieser führt zu 

erhöhtem Preisdruck, da die Privaten mangels positiven Ima-

ges auf eine „Billig-Strategie“ setzen. Dieser Trend führt dazu, 

dass Angehörige bei der Suche nach einem Heimplatz für Ihre 

Verwandten tendenziell erst einmal Preisvergleiche zwischen 

einzelnen Anbieter durchführen, bevor sie sich für eine Ein-

richtung entscheiden. 

Für Träger von Seniorenheimen bedeutet dies, dass sie 

sich strategisch mit den Themen Marketing und Vertrieb 

auseinandersetzen und Maßnahmen zur Verbesserung ih-

rer Wettbewerbsfähigkeit ergreifen müssen. Hierbei kommt 

es darauf an, nicht „alles auf einmal zu wollen“, die richtigen 

Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Marketing- und Ver-

triebsarbeit zu identifizieren und Prioritäten zu setzen. Gleich-

zeitig sollte auf eine gute Mischung an Maßnahmen geachtet 

werden: Solche, die langfristigen Erfolg versprechen, und sol-

che, die schnell Wirkung zeigen. 

Die rosenbaum nagy unternehmensberatung hat in die-

sem Zusammenhang ein Projektdesign entwickelt, das hilft, 

diese Themenstellungen strukturiert zu bearbeiten: Nach 

unserer Erfahrung lassen sich alle wichtigen Ansatzpunkte in 

den Bereichen Marketing und Vertrieb den folgenden 5 Wir-

kungsfeldern zuordnen:

1. Prozesse
2. Produkt
3. Zielgruppe
4. Kommunikation
5. Wettbewerbssituation

Innerhalb dieser Wirkungsfelder haben wir die wesentli-

chen Ansatzpunkte identifiziert, die in dem von uns entwi-

Marketing und Vertrieb  
für Altenpflegeheime

Autoren:

Dominique Breil

Susan Müller

rosenbaum nagy

unternehmensberatung
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auch all jene, die den Pflegeanbietern Kunden zuführen, 

also Angehörige, Ärzte, Behörden etc. 

Ersatzprodukte bedrohen die professionelle Pflege. •	

Gemeint ist hier in erster Linie nicht der Pflegeroboter, 

der z.B. in Japan für das Duschen eingesetzt wird, son-

dern vor allem das „Ersatzprodukt“ Angehörigenpflege, 

„Nicht-deutsche Billiglohn-Dienstleister“ und neuartige 

Therapieformen.

Wo neue Anbieter aggressiv auftreten, Kunden mündiger 

werden und Billig-Anbieter in Konkurrenz zur eigenen Einrich-

tung treten, wird es immer wichtiger sich abzuheben, indem 

man Differenzierungsmerkmale ausbaut und kommuniziert.

Praxisbeispiel 5:  
Wirkungsfeld „Wettbewerbssituation“ 

„Altern mit Lebensfreude“ heißt das Motto eines alternati-

ven Seniorenheims in Bad Honnef. Die Einrichtung bezeichnet 

sich selber als einzigartige Begegnungsstätte für Jung und Alt. 

Der Fokus des Hauses liegt in der Verbindung von klassischen 

Pflege- und Betreuungsangeboten mit Angeboten aus dem 

Entspannungs- und Wellnessbereich. Sicherlich bewegt sich 

diese Einrichtung in einer Preisklasse, die nicht allen zugäng-

lich ist, aber eine eindeutige Positionierung hilft, dass die an-

gesprochene Zielgruppe dies erfährt und bereit ist, genau für 

diese besondere Positionierung mehr zu bezahlen. 
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tions- und Beratungsangebot für Angehörige und Interes-

senten mit den Schwerpunktthemen Pflegeberatung und 

Dienstleistungsberatung. Informationen im Hinblick auf die 

Inanspruchnahme und Finanzierung ambulanter, teilstatio-

närer oder stationärer Hilfen bei Pflegebedürftigkeit sowie 

die Vermittlung konkreter Pflegeplätze in den umliegenden 

Caritas-Einrichtungen bieten Orientierung und unterstützen 

die Betroffenen in ihrem Entscheidungsprozess.

Wirkungsfeld 4: „Kommunikation“ 
Marketing- und PR-Maßnahmen sind wichtig, um sich im 

Umfeld der anderen Anbieter positionieren zu können: Geziel-

te Werbung, Medienpräsenz, Veranstaltungen und sonstige 

Aktivitäten leisten einen großen Beitrag zur Bekanntheit einer 

Einrichtung. Aber auch die Kommunikation der agierenden 

Personen nach außen und die Kommunikation im Umgang 

mit den Bewohnern tragen entscheidend zur Profilbildung 

einer Einrichtung bei.

Praxisbeispiel 4:  
Wirkungsfeld Kommunikation

Das Altenpflegeheim Zillertal in Bochum orientiert sich 

stark an den Bedürfnissen und Anforderungen in der Kom-

munikation mit alten Menschen. Im Zuge dessen wird hier 

verstärkt auf das Training der Pflegemitarbeiter im sprachli-

chen Umgang mit alten Menschen gesetzt. Ziel ist es, einen 

partnerschaftlichen, dialogischen Umgang mit gesunden und 

kranken älteren Menschen zu pflegen bzw. auch die Bewoh-

ner zu verstehen, ggf. anhand von Mimik und Verhaltenswei-

sen, wenn sie sich verbal nicht mehr mitteilen können.

Wirkungsfeld 5: „Wettbewerbssituation“ 
Jedes Pflegeheim muss sich auf dem Markt der Altenpfle-

geeinrichtungen positionieren. Es gibt drei wichtige Faktoren, 

die den Markt dabei beeinflussen:

Neue Anbieter können die Wettbewerbssituation grund-•	

legend verändern, insbesondere wenn Sie bei Ihrem 

Markteintritt aggressiv agieren.

Die Kunden haben auf der anderen Seite in den letzten •	

Jahren an Einfluss gewonnen. Mit „Kunden“ sind hier 

nicht nur die Pflegekunden selbst gemeint, sondern 

Bis heute dominant ist in der Sozialwirtschaft die ge-

schichtlich gewachsene Rechtsform des eingetragenen Ver-

eins. So angemessen diese Rechtsform für die ursprünglichen 

ehrenamtlich-ideellen Organisationen auch war, so große 

Tücken birgt sie für die auf dieser Basis funktionierenden oft 

mittelständischen „Unternehmen“ des 21. Jahrhunderts. Ne-

ben einer erschwerten Steuerung stellen insbesondere die 

Zuordnung von Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung 

und Haftungsrisiken eine besondere Herausforderung dar.

Es bieten sich mehrere Lösungen für eine Optimierung 

an. Hierzu kann eine Neuordnung der Vereinsstruktur ge-

hören, z.B. mit hauptamtlichen haftenden  Vorständen und 

ehrenamtlichen Aufsichtsräten, oder aber die Ausgliede-

rung einzelner Bereiche in GmbHs. Die Ausgliederung kann 

zugleich den Vorteil bieten, sich von den Vergütungs- und 

Zusatzversorgungsstrukturen des Vereins zu lösen. Die Aus-

wahl der bestmöglichen Ausgestaltung erfordert neben 

betriebswirtschaftlichen Betrachtungen vor allem auch 

die Beachtung von gemeinnützigkeits-, gesellschafts- und 

arbeitsrechtlichen Fragen – und zugleich die notwendige 

Sensibilität und Überzeugungskraft in der Diskussion mit 

den ehrenamtlichen Entscheidungsträgern. Es muss sicher-

gestellt sein, dass laufende Verträge mit Kostenträgern in 

einer für die Organisation günstigen Form weitergeführt 

werden können. Für die Ausgestaltung der Ausgliederung 

sind zugleich wirtschaftsprüferische und steuerliche Kom-

petenz gefragt. In diesen Bereichen blicken wir auf mehrere 

erfolgreiche Projekte innerhalb der SozialManagementPart-

ner zurück.

So wurden beispielsweise in einem Projekt zur strategi-

schen Neuausrichtung eines Wohlfahrtsverbandes mehrere 

Gründe identifiziert, die für die Ausgliederung von Betriebs-

teilen in eigenständige GmbHs gesprochen haben. Ein we-

sentlicher Grund war, die Organisation im Hinblick auf die 

Steuerungsstrukturen leistungsfähiger zu machen und den 

ehrenamtlichen Vorstand vom Haftungsrisiko der Zukunft 

zu befreien. Ein weiterer Grund lag darin, dass ein Vehikel 

in Form einer neu gegründeten („unbelasteten“) GmbH er-

forderlich war, um Wachstumsfelder, die die bestehenden 

Geschäftsfelder stabilisieren sollen, mit einer marktorien-

tierten Vergütungsstruktur ohne die Kosten einer Zusatz-

Praxisbeispiel 3 
der bisherigen Zusammenarbeit
Gesellschaftsrechtliche Neuorganisation eines Vereins

versorgung aussichtsreich bearbeiten zu können. Parallel 

hierzu waren natürlich Aspekte zu beachten, eine gemein-

nützigkeitsrechtlich einwandfreie Konstruktion und Abläu-

fe sicherzustellen. Nach der Entwicklung der betriebswirt-

schaftlichen Konzeption hat hier Schomerus und Partner die 

juristische Konzeption erstellt und begleitete den Kunden in 

allen Phasen der Umsetzung.
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Auch hier ist nicht ausgeschlossen, dass die Finanzverwaltung 

bei entsprechenden Vergütungen eine schädliche Mittelfehl-

verwendung vornimmt, die zum Entzug der Gemeinnützig-

keit führen kann. 

Vergütungen an ehrenamtliche Helfer oder sonstige Per-

sonen, die nicht in der Satzung genannt sind, sind mangels 

eines Verbots in der Satzung aus gemeinnützigkeitsrecht-

licher Sicht zulässig. Bei den ehrenamtlich tätigen Personen 

sind Zahlungen für Zeitverlust regelmäßig den Einkünften 

aus nichtselbständiger Tätigkeit zuzuordnen. Unter Umstän-

den sind die Einkünfte für den Empfänger steuerfrei, wenn es 

sich beispielsweise um Vergütungen i. S. v. § 3 Nr. 16, 26 oder 

26 c EStG handelt: 

nach § 3 Nr. 16 sind Vergütungen steuerfrei, die Arbeit-•	

nehmer zur Erstattung von Reisekosten, Umzugskosten 

und Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsfüh-

rung erhalten. 

nach § 3 Nr. 26 sind die Einnahmen aus nebenberufli-•	

chen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, 

Betreuer oder aus der nebenberuflicher Pflege alter, 

kranker oder behinderter Menschen bis zur Höhe von € 

2.100,00 jährlich steuerfrei. 

Der mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaft-

lichen Engagements vom 10. Oktober 2007 mit Rückwirkung 

ab 1. Januar 2007 neu geschaffene § 3 Nr. 26 a EStG befreit 

Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeit im Dienst ge-

meinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Einrichtungen bis 

zur Höhe von € 500,00 im Jahr. Die Steuerbefreiung ist aller-

dings ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus der Tätig-

keit bereits ganz oder teilweise eine Steuerbefreiung nach § 3 

Nr. 26 EStG gewährt wird. 

Zusammenfassung 
Der Begriff der Ehrenamtlichkeit ist nicht generell mit Un-

entgeltlichkeit gleichzusetzen. Personen, die nach Satzung 

oder Gesellschaftsvertrag ihr Amt als Ehrenamt ausüben, soll-

ten in keinem Fall finanzielle Zuwendungen erhalten, die die 

zur Verfügung gestellte Zeit kompensiert. Die Erstattung von 

Aufwendungen, die im Interesse des gemeinnützigen Auf-

traggebers getätigt wurden und die nachgewiesen werden, 

ist zulässig. Ehrenamtlichen Helfern können Vergütungen für 

die zur Verfügung gestellte Zeit gezahlt werden, wenn diese 

nicht unangemessen hoch sind. 

fällen – bei entsprechender Vereinbarung und niedriger Be-

messung des Sitzungsgeldes – um pauschale Erstattung der 

entstehenden Anfahrts-/Reisekosten. 

Steuerliche Folgerungen 
Die Begriffsbestimmungen zeigen, dass die Bezeichnung, 

unter der eine Zahlung an einen Ehrenamtlichen geleistet 

wird, unterschiedlich interpretiert werden kann. Im Hinblick 

auf die steuerliche Einordnung muss deshalb geprüft werden, 

wofür die Zahlung tatsächlich geleistet wird. 

•	 Aufwendungsersatz 

Eindeutig im Hinblick auf die Voraussetzungen und die 

steuerlichen Folgen ist die Rechtslage beim Aufwendungser-

satz. Die gemeinnützige Körperschaft ist rechtlich verpflich-

tet, Ersatz notwendiger und nachgewiesener Aufwendun-

gen zu leisten (§ 670 BGB, ggfs. i. V. m. § 27 Abs. 3 BGB). Eine 

gemeinnützigkeitsschädliche Mittelfehlverwendung nach 

§ 55 AO ist ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen des 

Aufwendungsersatzes erfüllt sind. Beim Ehrenamtlichen sind 

Zahlungen aus Aufwendungsersatz entweder nicht steuerbar 

oder – falls ein Arbeitsverhältnis besteht – steuerfrei nach § 3 

Nr. 50 EStG. 

•	 Zahlung als Kompensation für Zeitversäumnis 

Alle übrigen Zahlungen werden unabhängig von ihrer Be-

zeichnung in Wahrheit dafür geleistet, dass die ehrenamtlich 

tätige Person ihre Zeit zur Verfügung stellt. In Wahrheit han-

delt es sich damit um eine Vergütung, die im Hinblick auf die 

Höhe und auf den Umfang der zur Verfügung gestellten Zeit 

eine nebenberufliche Vergütung darstellt. Die Zahlung von 

nebenberuflichen Vergütungen durch gemeinnützige Ein-

richtungen ist grundsätzlich zulässig, wenn diese nicht nach 

Satzung oder Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen sind oder 

wenn sie unverhältnismäßig hoch sind. 

Von Bedeutung sind hier vor allem die Fälle, in denen die 

Satzung oder der Gesellschaftsvertrag vorsehen, dass ein 

Vorstandsamt oder eine Aufsichtsrats-/Beiratsposition als Eh-

renamt ausgeübt wird. Ist zusätzlich festgelegt, dass lediglich 

entstandene Aufwendungen ersetzt werden, so darf nach 

den strengen Maßstäben des Bundesfinanzhofs in keiner 

Form eine Vergütung für den geleisteten Zeitaufwand gezahlt 

werden. Legt die Satzung lediglich fest, dass die Tätigkeit als 

Ehrenamt auszuüben ist, ohne dass ausdrücklich auf die Un-

entgeltlichkeit hingewiesen wird, empfiehlt es sich, ebenfalls 

auf jede Form der Vergütung für Zeitaufwand zu verzichten. 

sonen als verdeckte Gewinnausschüttungen in diesem Sinne 

ein, wenn der Zahlung nicht ein Rechtsgrund zugrunde liegt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, in welchem Um-

fang und auf welcher Grundlage Zahlungen an ehrenamtlich 

tätige Personen geleistet werden dürfen, ohne die Gemein-

nützigkeit des betreffenden Verbandes zu gefährden. 

 

Formen der finanziellen Zuwendung 
an ehrenamtlich tätige Personen 

Ehrenamtlich Tätige erhalten – wie oben ausgeführt – fi-

nanzielle Zuwendungen unter den verschiedensten Bezeich-

nungen. Wesentlich für die steuerliche Beurteilung ist, ob die 

Zuwendung Ersatz für verauslagte, der ehrenamtlich tätigen 

Person tatsächlich entstandene, Aufwendungen ist oder ob 

die Zuwendung eine Kompensation für die vom Ehrenamtli-

chen zur Verfügung gestellte Zeit sein soll. Generell ist fest-

zuhalten, dass der Ersatz tatsächlich entstandener Aufwen-

dungen nach den Regeln des Vereinsrechts und/oder des 

Auftragsrechts (je nachdem, ob es sich um ein ehrenamtlich 

tätiges Vorstandsmitglied oder um einen ehrenamtlichen 

Helfer handelt) stets ersetzt werden kann – ohne Gefährdung 

der Gemeinnützigkeit. Die Zuwendung als Kompensation für 

geleistete Zeit muss dagegen im Einzelfall betrachtet werden. 

Die Formen der finanziellen Zuwendung an Ehrenamtliche 

lassen sich im Wesentlichen unter folgenden Stichworten zu-

sammenfassen: 

•	 Aufwandsentschädigung 

Aufwandsentschädigungen sind begrifflich Ersatzleistun-

gen für berufliche Ausgaben, Verdienstaufwendungen und 

Zeitverlust. Hierunter werden tatsächlich entstandene, im 

Einzelnen nachgewiesene Aufwendungen ebenso erfasst wie 

Zahlungen, die als Kompensation für zur Verfügung gestellte 

Zeit geleistet werden. 

•	 Aufwendungsersatz

Als Aufwendungsersatz wird die Erstattung von Aufwen-

dungen bezeichnet, die ein ehrenamtliches Vorstandsmit-

glied oder ein ehrenamtlicher Helfer in Erfüllung seiner Auf-

gaben den Umständen nach für erforderlich halten darf und 

die er nachweisen kann. 

•	 Sitzungsgeld 

Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder erhalten in Einzelfäl-

len Sitzungsgelder für die Teilnahme an Vorstandssitzungen. 

Hierbei handelt es sich in der Regel um eine Vergütung für 

den dem Vorstand entstehenden Zeitausfall, in Ausnahme-
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Gemeinnützige Körperschaften erfüllen ihre Aufgaben 

oft unter Einbindung von Personen, die ehrenamtlich tätig 

werden - sei es als Vorstand oder als ehrenamtlicher Helfer. 

Der Begriff der Ehrenamtlichkeit legt nahe, dass eine Tätigkeit 

ohne Bezahlung erbracht wird. In der Praxis erhalten ehren-

amtlich tätige Personen aber oft finanzielle Zuwendungen, 

die als Sitzungsgeld, Aufwendungsersatz, Aufwandsent-

schädigung o. ä. bezeichnet werden. Vor dem Hintergrund, 

dass in zunehmendem Maße von Seiten der ehrenamtlich 

tätigen Personen zumindest eine geringfügige finanzielle 

Zuwendung erwartet wird, während andererseits die Abga-

benordnung strenge Regelungen für die Mittelverwendung 

bei gemeinnützigen Verbänden aufstellt, soll nachfolgend im 

Überblick dargestellt werden, unter welchen Voraussetzun-

gen Zahlungen an ehrenamtlich Tätige zulässig sind. 

Der Begriff des Ehrenamts
Ein Ehrenamt im ursprünglichen Sinn ist ein ehrenvolles 

und freiwilliges öffentliches Amt, das nicht auf Entgelt aus-

gerichtet ist. Eine gesetzliche Definition des Begriffs existiert 

nicht. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes muss eine als 

ehrenamtlich bezeichnete Tätigkeit nicht zwingend unent-

geltlich geleistet werden (BFH-Beschluss vom 8.8.2001, I B 

40/01). Dies ergibt sich beispielsweise aus § 4 Nr. 26 UStG, der 

ausdrücklich die Umsatzsteuerfreiheit für Entgelte im Rah-

men ehrenamtlicher Tätigkeiten vorsieht, wenn das Entgelt 

nur in Auslagenersatz und einer angemessenen Entschädi-

gung für Zeitversäumnis besteht. Entscheidend für die Fra-

ge, ob ein Entgelt gezahlt werden dürfe, sei jeweils, wie der 

Begriff „ehrenamtlich“ im konkreten zu beurteilenden Fall zu 

verstehen sei. 

Grundsätzlich unterliegen gemeinnützige Körperschaf-

ten dem Gebot der Selbstlosigkeit (§ 55 AO). Mitglieder einer 

gemeinnützigen Körperschaft dürfen weder Gewinnanteile 

noch in ihrer Eigenschaft als Mitglieder sonstige Zuwendun-

gen aus den Mitteln der Körperschaft erhalten (§ 55 Abs. 1 Nr. 

1 S. 2 AO). Zu den Gewinnanteilen zählen auch die im Bereich 

von Kapitalgesellschaften bekannten verdeckten Gewinnaus-

schüttungen. Dabei handelt es sich um Vermögensminderun-

gen (beispielsweise Vergütungen) oder verhinderte Vermö-

gensmehrungen (beispielsweise Verzicht auf Ansprüche) der 

Körperschaft, die durch das Mitgliedschaftsverhältnis veran-

lasst sind (Abschnitt 36 Abs. 1 KStR). Der Bundesfinanzhof ord-

net dementsprechend Zahlungen an ehrenamtlich tätige Per-

Ehrenamt und Vergütung
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Haftungsbegrenzung möglich?
Ein kompletter Ausschluss jeglicher Haftung ist nicht er-

reichbar. Durch eine Reihe von Maßnahmen kann die Haftung 

für Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer aber auf ein ver-

tretbares Maß reduziert werden. Hierfür bestehen folgende 

Ansatzpunkte:

Professionalisierung der Aufbau- und Ablauforganisati-•	

on,

Bildung von Vorstandsressorts mit klaren Zuständigkei-•	

ten,

Ausgliederung risikobehafteter und/oder wirtschaftlich •	

bedeutsamer Geschäftsbereiche in Tochter-GmbH,

Zusammenführung von operativer Tätigkeit und rechtli-•	

cher Verantwortung durch Schaffung eines hauptamtli-

chen Vorstandes und Einbindung des Ehrenamts in Auf-

sichts- oder Lenkungsgremien,

Ausschluss leichter Fahrlässigkeit in der Satzung des Ver-•	

eins,

Hinzuziehung sachverständiger Berater mit rechtlichen •	

und steuerlichen Spezialkenntnissen.

Zu überlegen ist schließlich, die aus der Vorstands- oder Ge-

schäftsführertätigkeit erwachsenen Haftungsrisiken durch eine 

geeignete Versicherung (Directors and Officers-Versicherung – 

D & O-Versicherung) abzusichern.

Dies hat im Falle des eingangs erwähnten Golfklubs dafür 

gesorgt, dass der Vorstand vor einer persönlichen Inanspruch-

nahme verschont geblieben ist – die Versicherung hat dem Ver-

ein den gesamten Schaden ersetzt.

Schlussbemerkung 
Die Rahmenbedingungen des Handelns in gemeinnützi-

gen Organisationen haben sich in den vergangenen Jahren 

grundlegend verändert. Die Mehrheit der gemeinnützigen 

Träger hat in punkto Wirtschaftlichkeit und Professionalität zu 

nicht steuerbegünstigten Unternehmen aufgeschlossen. Dies 

ist sinnvoll und erforderlich, da der Wettbewerbsdruck längst 

auch den gemeinnützigen Bereich erfasst hat. Zu beobachten 

ist, dass im nicht gemeinnützigen Bereich Leitungskräfte im-

mer öfter für vermeintliches oder tatsächliches Fehlverhalten 

in Haftung genommen werden. Diese Entwicklung wird vor 

dem gemeinnützigen Bereich nicht Halt machen. Aus diesem 

Grund ist eine entsprechende Ausrichtung der Haftungsstruk-

turen unverzichtbar. 

alle sinnvollen Möglichkeiten auszuschöpfen, um einen •	

der Einrichtung drohenden Schaden abzuwenden.

Das Organmitglied kann sich nicht darauf berufen, dass es 

die laufende Geschäftstätigkeit an einen hauptamtlichen 

Angestellten („Vereinsgeschäftsführer“) delegiert hat. Die Ge-

schäftsführungsverantwortung liegt auch bei Einsetzung eines 

bezahlten Mitarbeiters weiter bei dem Organmitglied.

Von besonderer Bedeutung ist, dass Vorstand bzw. Ge-

schäftsführung im organschaftlichen Sinne im bestimmten 

Umfang direkt Dritten persönlich haften. Beispielsweise sind 

die gesetzlichen Vertreter der gemeinnützigen Körperschaft 

für die Erfüllung der steuerrechtlichen und sozialversiche-

rungsrechtlichen Pflichten verantwortlich. Werden die Abga-

ben nicht oder nicht rechtzeitig von der Körperschaft gezahlt, 

so können das Finanzamt oder die Sozialversicherungsträger 

die Organmitglieder durch Haftungsbescheid unmittelbar per-

sönlich in Haftung nehmen.

Dasselbe gilt, wenn infolge einer unzureichenden Aufbau- 

oder Ablauforganisation Dritte verletzt werden (etwa infolge 

der Verletzung von Bau- oder Brandschutzbestimmungen oder 

eines unzureichenden Streudienstes, die zu körperlichen Ver-

letzungen dritter Personen führen).

Haftung von Vereinsgeschäftsführern 
Überträgt ein Verein die laufende Geschäftsführung einem 

„Vereinsgeschäftsführer“, der nicht zugleich Mitglied des Vor-

standes und damit kein organschaftlicher Vertreter des Vereins 

ist, so haftet der Vereinsgeschäftsführer im Vergleich zum Vor-

stand nur nachrangig. Eine Haftung gegenüber Dritten kommt 

nur in Betracht, soweit der konkrete Aufgabenbereich des 

Vereinsgeschäftsführers berührt wurde. Dies ist dann der Fall, 

wenn der Geschäftsführer für bestimmte Aufgaben (z. B. die 

Umsetzung von Bau- oder Brandschutzbestimmungen oder 

der Einrichtung des Streudienstes) konkret zuständig war.

Gegenüber dem Verein besteht aufgrund der Stellung der 

Vereinsgeschäftsführer als Arbeitnehmer regelmäßig nur eine 

Haftung bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der 

Pflichten aus dem Arbeitsvertrag. Selbst in diesen Fällen ist es 

nicht ausgeschlossen, dass sich – beispielsweise aufgrund einer 

ständigen geduldeten Überschreitung von Kompetenzen – der 

Vereinsgeschäftsführer auf die mangelnde Überwachung auf 

den Vorstand beruft.

mitglieder oder Geschäftsführer i.S.d. Gesetzes handelt – Ver-

eine haben neben dem Vorstand oft einen Vereinsgeschäfts-

führer, der kein organschaftlicher Vertreter ist.

Haftung des Vereinsvorstands bzw. 
des GmbH-Geschäftsführers

Der Vorstand ist der organschaftliche Vertreter des Vereins 

oder der Stiftung, der GmbH-Geschäftsführer ist gesetzlich 

vorgesehenes Vertretungsorgan der GmbH. Die Organmit-

glieder sind für die Beachtung der Vereinssatzung bzw. des 

GmbH-Gesellschaftsvertrages und aller gesetzlichen Vor-

schriften verantwortlich. Dies gilt – wie schon zum Ausdruck 

gebracht – unabhängig davon, ob sie ehrenamtlich tätig 

werden oder ein Entgelt enthalten. Die Organe haben dem 

Verein/der GmbH für ein Verschulden bei der Geschäftsfüh-

rung einzustehen. Vorstand und Geschäftsführung müssen 

ihre Handlungen und Unterlassungen an der Sorgfalt messen 

lassen, die eine gewissenhafte und ihrer Aufgabe gewachse-

ne Person anzuwenden pflegt. Mit dem Mangel an Befähi-

gung, Gewandtheit, Erfahrung kann sich ein Organmitglied 

regelmäßig nicht entschuldigen; er muss vielmehr für die 

Kenntnisse und Fähigkeiten einstehen, die die übernommene 

Geschäftsaufgabe erfordert. Daher sollte jeder, bevor er ein 

ihm angetragenes Vorstandsamt oder eine Geschäftsführung 

annimmt, sich selbst kritisch prüfen, ob er die erforderlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und auch über die für eine 

gewissenhafte Geschäftsführung notwendige Zeit verfügt. 

Die gleiche Überlegung sollte angestellt werden, wenn sich 

nach der Übernahme des Vorstandsamts der Verein zu einem 

Unternehmen entwickelt, dessen Geschäftsführung einen 

ehrenamtlich tätigen Vorstand überfordert. Organmitglieder 

sind insbesondere verpflichtet, 

die satzungsmäßigen Ziele des Vereins oder der gemein-•	

nützigen GmbH strikt zu verfolgen,

die Aufbau- und Ablauforganisation des Vereins/der gG-•	

mbH an den Satzungszielen auszurichten,

die einschlägigen fachlichen, steuerlichen und sozial-•	

versicherungsrechtlichen Vorschriften zu beachten,

ordnungsgemäß Rechenschaft abzugeben,•	

die Mitgliederversammlung zeitnah und umfassend zu •	

informieren,
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Entgegen weit verbreiteter Auffassung können Vor-

standsmitglieder von Vereinen oder Stiftungen ebenso wie 

Geschäftsführer von gemeinnützigen GmbH haften. Daran 

ändert sich nichts, wenn das Vorstandsamt ehrenamtlich aus-

geübt wird. Vor etwa zwei Jahren berichtete die Tagespresse 

von einem Fall, bei dem der ehrenamtliche Vorstand eines 

Golfklubs es versäumt hatte, den Pachtvertrag für den Golf-

platz zu den bisherigen günstigen Konditionen zu verlängern. 

Dies wäre aufgrund einer im Pachtvertrag vorgesehenen Op-

tion möglich gewesen. Nach Ablauf der Ausübungsfrist für die 

Option wurde der Vertrag im Ergebnis verlängert – zum Scha-

den für den Golfklub allerdings zu deutlich teureren Konditi-

onen. Fraglich war, ob und in welchem Umfang der Vorstand 

dem Golfklub für den im Ergebnis schuldhaft verursachten 

Schaden haftet. 

Bei der Haftung von Vorstandsmitgliedern und Geschäfts-

führern ist zunächst danach zu unterscheiden, ob es sich um 

organschaftliche Vertreter der Einrichtung, also um Vorstands-

Haftung von Vorständen und 
Geschäftsführern im 
gemeinnützigen BereichAutor:
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